
 
 

Satzung zur Änderung der  
Fachprüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang 

    Staats- und Sozialwissenschaften 
 

-  Berichtigte Fassung - 
  
der Universität der Bundeswehr München 
(FPOSSW/Ba) 
 
Oktober 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 UniBw M   Erste Änderungssatzung FPOSSW/Ba 

Redaktion: 
Satzungsangelegenheiten der Universität der Bundeswehr München 
Tel.: 089/6004-4163 – E-Mail: satzungsangelegenheiten@unibw.de 

mailto:satzungsangelegenheiten@unibw.de


UniBw M   Erste Änderungssatzung FPOSSW/Ba 3 

Satzung zur Änderung der 

Fachprüfungsordnung 

für den universitären Bachelorstudiengang 
 

Staats- und Sozialwissenschaften 
 

der Universität der Bundeswehr München 

(FPOSSW/Ba) 
 

vom 10. Juni 2020 

 

in der Fassung der 
Berichtigung vom 6. August 2020 

 

 

Aufgrund von Art. 82 Sätze 3 und 4 sowie Art. 80 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245), das zu-

letzt durch § 1 Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBI. S. 98) geändert worden ist, er-

lässt die Universität der Bundeswehr München (UniBw M) folgende Änderungssatzung zur Fachprü-

fungsordnung für den Bachelorstudiengang Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der 

Bundeswehr München (FPOSSW/Ba) vom 3. August 2015 (AmtBek UniBw M Nr. 2/2015, S. 3, 

Nr. 1.02, Anl. 2): 

 

 

 

§ 1 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „Vertiefungsrichtungen“ gestrichen und durch das Wort „Studienrichtun-
gen“ ersetzt und in der Strichaufzählung werden die Worte „Staatliche Strukturen und gesellschaft-
licher Wandel“ gestrichen und durch die Worte „Gesellschaft und Politik“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 ergänzt: „Ein ECTS-Leistungspunkt entspricht einer studen-
tischen Arbeitsleistung von 30 Stunden.“ 
 
2. In § 6 Satz 2 wird das als Abkürzung verwendete Wort „UniBwM“ gestrichen und durch das Wort 
„UniBw M“ ersetzt. 
 
3. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Tabelle 1 wird wie folgt neu gefasst: 

Tabelle 1: Pflichtmodule 

Modul 
ECTS- 

Leistungs- 
punkte 

Art der 
Lehrveran-

staltung 

Leistungs-
nachweis 

Regeltermine der 
Leistungsnachweise 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Staat, Gesellschaft und Normen  7 V, Ü sP-180  1.-9. Trimester 

Einführung in die Volkswirtschafts-
lehre/Mathematik 

5 V, Ü sP-120 1.-9. Trimester 

Einführung in die Rechtswissenschaft 10 V, Ü sP-180 1.-9. Trimester 

Einführung in die Geschichtswissen-
schaft 

7 V, Ü sP-120 1.-9. Trimester 
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Einführung in die sozialwissenschaftli-
chen Methoden 

5 V sP-120 1.-9. Trimester 

Einführung in die Statistik 5 V, Ü sP-90 1.-9. Trimester 

Vertiefung sozialwissenschaftlicher 
Methoden 

3 V,S,Ü sP-90 oder NoS 1.-9. Trimester 

Propädeutika zum wissenschaftlichen 
Arbeiten 

5 S NoS 1.-9. Trimester 

Einführung in die Politikwissenschaft 6 V sP-90 1.-9. Trimester 

Sommermodul 4. Quartal: Textana-
lyse 

9 SP NoS 1.-9. Trimester 

Politische Ideen und die Entwicklung 
moderner Staatlichkeit 

9 V, S, Ü NoS 1.-9. Trimester 

Europäische Union: Politisches Sys-
tem und Außenbeziehungen 

5 V, S, Ü NoS 1.-9. Trimester 

Menschenrechte 5 V, S, Ü sP-90 1.-9. Trimester 

Sommermodul 8. Quartal: Prak-
tika/Summer Schools 

9  TS 1.-9. Trimester 

 
 
b) Tabelle 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Überschrift Pflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Internationales Recht und Poli-
tik“ wird das Wort „Vertiefungsrichtung“ gestrichen und durch das Wort „Studienrichtung“ ersetzt. 

bb) In der Zeile des Moduls Politische Systeme und auswärtige Beziehungen wird in der Spalte 3, 
Art der Lehrveranstaltung, zwischen die Buchstaben „V“ und „Ü“ der Buchstabe „S,“ eingefügt. 
 
c) Tabelle 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Überschrift Pflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Staatliche Strukturen und gesell-
schaftlicher Wandel“ wird das Wort „Vertiefungsrichtung“ gestrichen und durch das Wort „Studien-
richtung“ ersetzt und werden die Worte „Staatliche Strukturen und gesellschaftlicher Wandel“ gestri-
chen und durch die Worte „Gesellschaft und Politik“ ersetzt. 

bb) In der Zeile des Moduls Staatliche Ordnungen im Vergleich werden in Spalte 1, Modul, die Worte 
„Staatliche Ordnungen“ gestrichen und durch die Worte „Westliche Demokratien“ ersetzt. 
 
d) Tabelle 4: Wahlpflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Internationales Recht und Politik“ wird 
wie folgt geändert: 

aa) In der Überschrift Wahlpflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Internationales Recht und Po-
litik“ wird das Wort „Vertiefungsrichtung“ gestrichen und durch das Wort „Studienrichtung“ ersetzt. 

bb) In der Zeile des Moduls Soziale Gruppen und gesellschaftlicher Wandel werden in Spalte 1, 
Modul, die Worte „Soziale Gruppen und gesellschaftlicher“ gestrichen und durch das Wort „Sozialer“ 
ersetzt. 

cc) In der Zeile des Moduls Staatliche Ordnungen im Vergleich werden in Spalte 1, Modul, die Worte 
„Staatliche Ordnungen“ gestrichen und durch die Worte „Westliche Demokratien“ ersetzt. 

dd) In der Zeile des Moduls Macht, Herrschaft und Gesellschaft wird in Spalte 1, Modul, das Wort 
„und“ gestrichen und durch ein Kommazeichen „,“ ersetzt. 
 
e) Tabelle 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Überschrift Wahlpflichtmodule für die Vertiefungsrichtung “Staatliche Strukturen und ge-
sellschaftlicher Wandel“ wird das Wort „Vertiefungsrichtung“ gestrichen und durch das Wort „Studi-
enrichtung“ ersetzt und werden die Worte „Staatliche Strukturen und gesellschaftlicher Wandel“ ge-
strichen und durch die Worte „Gesellschaft und Politik“ ersetzt. 
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bb) In der Zeile des Moduls Soziale Gruppen und gesellschaftlicher Wandel werden in Spalte 1, 
Modul, die Worte „Soziale Gruppen und gesellschaftlicher“ gestrichen und durch das Wort „Sozia-
ler“ ersetzt. 

cc) In der Zeile des Moduls Macht, Herrschaft und Gesellschaft wird das Wort „und“ gestrichen und
durch ein Kommazeichen „,“ ersetzt.

4. In Anlage 2 wird in der Tabelle in der Zeile Quartal die Ziffer „3“ gestrichen und durch die Ziffer

„4“ ersetzt sowie die Ziffer „5“ gestrichen und durch die Ziffer „6“ ersetzt.

§ 2

In-Kraft-Treten 

1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf 
Studierende, die ihr Studium am 1. Oktober 2021 beginnen. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Senats der Universität der Bundeswehr München vom 20. Novem-

ber 2019 und vom 22. Juli 2020, der Erklärung des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wissenschaft und Kunst durch Schreiben Az: R.3-5e65(BW)-10b/30902 vom 7. April 2020 und der Erklärung 

des Einvernehmens des Bundesministeriums der Verteidigung durch Schreiben P I 5 – Az 38-01-06 vom 

11. Mai 2020.

Neubiberg, den 6. August 2020 

Universität der Bundeswehr München 
Univ.-Prof. Dr. Merith Niehuss 

Präsidentin 

Die Satzung wurde am 6. August 2020 in der Universität der Bundeswehr München niedergelegt. Die Nieder-
legung wurde am 13. August 2020 durch Anschlag in der Universität der Bundeswehr München bekannt ge-
geben. Tag der hochschulöffentlichen Bekanntmachung ist der 13. August 2020.




